 Urlaubskarte 

Name:								

Urlaubsjahr:

	Erholungsurlaub:				

	Resturlaub Vorjahr:				

	Fortbildungsurlaub:				

	Insgesamt:					


Von….bis….		Arbeitstage		Genehmigung 	Bemerkung






























Urlaubs- und Fortbildungsregeln:

1.) Resturlaub muss bis zum 31.03. des Folgejahres genommen werden, sonst verfällt dieser!

2.) Nicht genommene Fortbildungstage können nicht in das Folgejahr übernommen werden und verfallen.

3.) Wenn Fortbildung an einem Wochenende stattfindet, werden die Fortbildungstage an einem Wochentag gewährt. Absprache ist zwingend mit dem fachlichen Leiter nötig!

Urlaubsanspruch – Gewährung auf Zusatzurlaub aufgrund Praxiszugehörigkeit:

- bis 5 Jahre 26 Urlaubstage
- ab 5 Jahre 27 Urlaubstage
- ab 8 Jahre 28 Urlaubstage
- ab 10 Jahre 29 Urlaubstage

Ferien in Sachsen 2024

– Weihnachtsferien bis 2.01.2024

– Winterferien 12.02.2024 – 23.02.2024

– Osterferien 28.03.2024 – 5.04.2024

– Sommerferien 20.06.2024 – 2.08.2024

– Herbstferien 07.10.2024 – 19.10.2024

– Weihnachtsferien 23.12.2024 – 03.01.2025
